
 

 

Formular „Anfrage zur Akteneinsicht ins Bauarchiv“ 

Um ein strukturiertes und nachvollziehbares Anfragenmanagement zu gewährleisten, sollten 

Anfragen an das Bauarchiv durch dieses Formular gestellt werden. 

Die Anfrage ist per Email an bauarchiv@gersthofen.de zu stellen 

oder 

im Bürgerservicezentrum abzugeben. 

Ohne diese Angaben können Anfragen ggfs. nicht beantwortet werden. Bei Unklarheiten 

können Sie sich gerne an uns wenden. 

Antragssteller*in 
Name Vorname 

Telefon (mit Vorwahl) Mobil 

E-Mail Postanschrift 

       Eigentümer*in        Bevollmächtigte*r(Vollmacht liegt vor) 

  

Einsicht wird beantragt zum Objekt: 
Flur Nr. Straße Hausnr. 

Lage* Wfl. m²* Whg. Nr. * Geschoss* 

* wenn Wohnung:  

  

Welche Unterlagen werden benötigt? 

Wohnflächenberechnung Grundriss Whg.  

Ansichten Ost/Nord/Süd/West/ Grundriss Keller  

Grundriss Garagen, Stellplätze, Tiefgarage Baubeschreibung 

 komplette Bauunterlagen 

  

ausgewiesen durch:  

PA RP sonst. amtl. Dokument 

   

Gebühren:   
Das Bereitstellen zur Einsicht der Akten ist Gebührenpflichtig nach den Richtlinien für die Auslegung der Kosten für 
Amtshandlungen im Bauarchiv gemäß der Kostensatzung der Stadt Gersthofen vom 04.12.2014. 
  

 
 

 

Unterlagen gewünscht: 
Unterlagen erwünscht: 

 
 

  Digital    Termin f. Akteneinsicht   Kopie 

   

   

Eingang am: _________________ 

(von Bauamt auszufüllen) 



 

   

Unterschrift:   

Es ist mir bekannt, dass bei der Benutzung und Auswertung vorgelegter Archivalien, 
Findmittel sonstiger Hilfsmittel und Reproduktionen schutzwürdige Belange Betroffener oder 
Dritter zu beachten sind, deren widerrechtliche Verletzung strafrechtliche, zivilrechtliche und 
verwaltungsrechtliche, vom mir zu vertretende Folgen nach sich ziehen kann. (u.a. 
Strafverfahren wegen Beleidigung oder übler Nachrede; Verpflichtung zu Widerruf und 
Schadensersatz, Widerruf der Benutzungsgenehmigung). 
 

 

Mir ist auch bekannt, dass ich für die Beachtung der Urheberrechte allein verantwortlich bin. 
Ich verpflichte mich, bei der Benutzung und Auswertung der vorgelegten Archivalien 
folgende Auflagen einzuhalten. 
 
- Benutzung und Auswertung müssen sich auf den angegebenen Benutzungszweck 
und das angegebene Benutzungsvorhaben beschränken. 
 
- Abschriften oder Reproduktionen von Archivalien dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung des Archivs an Dritte weitergegeben werden. 
 
- Namen von Personen, deren Nennung für das Benutzungsvorhaben nicht 
erforderlich ist, sind, wenn es die Wahrung von Persönlichkeitsrechten erfordert, bei einer 
Veröffentlichung so zu anonymisieren, dass eine Identifizierung ausgeschlossen ist.  
 
 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


